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Förderung von 
Herdenschutzmaßnahmen in Hessen
05.03.2026

Jonathan Scharf

Referat VII 1 „Agrarpolitik, EU-Direktzahlungen, Konditionalität, HALM“

Hessisches Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt, 

Weinbau, Forsten, Jagd und Heimat
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Gliederung

2. Säule 1. Überblick

2. HALM 2 Sichere Schaf- und Ziegenbeweidung (SB)

3. Richtlinie Weidetierschutz

a. Förderung investiver Maßnahmen

b. Förderung von laufenden Betriebsausgaben 
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Förderrichtlinie 
Weidetierschutz

→ Förderung von 

Maßnahmen über den 
Grundschutz hinaus 

(Investitionen und laufende 
Betriebsausgaben)

2. Säule 

HALM 2: 
Sichere Schaf- und 
Ziegenbeweidung

→ Förderung des
flächendeckenden 

Grundschutzes bei Schafen und 
Ziegen

Landwirtschaftliche Förderung 
mit Bezug zu Herdenschutz

40 €/ ha bis zu 30.000 €/ Jahr
bzw. 450 €/ ha

Abb. 1: eigene 
Darstellung
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HALM 2 Sichere Schaf und Ziegenbeweidung 
(SB)

• 5-jährige Verpflichtung für ausgewählte Grünlandflächen

Voraussetzungen

• Mindesttierbesatz an Schafen/Ziegen von 0,3 RGV je Hektar 
Dauergrünland

• Jährlich mindestens ein Beweidungsgang auf der 
Verpflichtungsfläche

• Jährlicher Bescheid der Tierseuchenkasse und Meldung des 
Tierbestands (HIT)

• Schriftliche Dokumentation (Weidetagebuch oder 
Schlagkartei)

• regelmäßige Zaunkontrolle (mindestens ein Mal in 24 
Stunden)
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Elektrozäune

• Mindesthöhe 90 cm

• Bodenabstand (Litze) ≤ 25 cm 

Knotengeflechtzäune

• Mindesthöhe 120 cm mit 
elektrifizierter Litze

• Untergrabschutz 
(Litze/Schürze) oder 
Herdenschutzhunde

Anforderungen an den Zaun

90 cm

120 cm

Hütespannung von 
mindestens 3.000 
Volt

Abb. 2: eigene 
Darstellung & Foto
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Wie lässt sich HALM 2 Sichere Schaf- und 
Ziegenhaltung (SB) beantragen?

• Antrag erfolgt über das hessische Agrarportal 
https://agrarportal-hessen.de

• Login über die Betriebssitznummer und das HIT/ZID-Kennwort

• HALM 2 SB ist im Vorjahr des Verpflichtungszeitraums bis zum 
01. Oktober zu beantragen

• Der Auszahlungsantrag ist mit dem Gemeinsamen Antrag im 
Verpflichtungsjahr zu stellen. Eine Beantragung der Auszahlung 
für ausgewählte Flächen kann auch ausgesetzt werden.

https://agrarportal-hessen.de/
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Richtline Weidetierschutz
Allgemeines

2. Säule • Richtlinie ermöglicht die Förderung investiver sowie laufender Ausgaben für 

den Herdenschutz

→Anteilfinanzierung in Höhe von bis zu 85% bei investiven Maßnahmen

→Abwicklung der Förderung über Landwirtschaftsämter

→Auszahlung über WIBank

• Die Richtlinie regelt zudem den Schadensausgleich bei Wolfsübergriffen
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Förderfähige Tierarten

• Schafe, Ziegen und Gatterwild sind in ganz Hessen 

antragsberechtigt.

• Rinder, (Hauspferde) oder (Hausesel) bis zu einem Alter von 

einem Jahr oder mit einer Widerrisshöhe bis max. 112 cm 

nur in ausgewiesenen Ereignisgebieten.

• Bei Rindern werden i. d. R. nur Abkalbeweiden gefördert.
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Abb. 3: Ereignisgebiete in Hessen 
(Stand März 2026, WZH)



10

landwirtschaft.
hessen.de

Wer kann eine Förderung erhalten? 

• Weidetierhalterinnen und -halter mit Betriebssitz und Flächen 

in Hessen

• Mindestens 10 förderfähige Nutztiere 

• Überwiegend landwirtschaftliche Nutzung

• Grundsätzliche Antragsberechtigung wenn der eigene 

Tierbestand von einem Übergriff betroffen ist

Bei weniger als 10 Nutztieren:

• Tierhaltung im Rahmen der Landschaftspflege (Bspw. HALM D oder H)

• Zucht gefährdeter Rassen (Rote Liste BLE oder HALM G.2)

Abb. 4:Coburger 
Fuchsschafe (G.2) 
(Foto LLH)
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Übersicht der investiven Maßnahmen

• Erwerb und Installation wolfsabweisender, über den Grundschutz hinausgehender 

Schutzzäune

• (Erwerb und Installation wolfsabweisender Einrichtungen, die auf digitaler Technik beruhen)

• Nachrüstung vorhandener Zäune über den Grundschutz hinaus

• Ausrüstungsgegenstände für wolfsabweisende Schutzzäune 

• Anschaffung von Herdenschutzhunden, einschließlich der Qualifikation von Personen, die mit 

Herdenschutzhunden arbeiten sowie die Ausbildung der Hunde 

• Errichtung und Nachrüstung von Untergrabschutz

• Einrichtung und Nachrüstung von Nachtpferchen 
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über den Grundschutz hinausgehender 
Schutzzäune

Festzaun mit Knotengeflecht Festzaun mit DrahtlitzenMobiles WeidenetzMobiler Litzenzaun

Beispiele förderfähiger Zaunvarianten:

105 cm
120 cm 120 cm

20 cm

40 cm

60 cm

90 cm

90 cm

Abb. 5: eigene Darstellung
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Grundschutz hinausgehender 
Schutzzäune

Aufbau in Eigenleistung

Durch Fachfirma

Errichtung von Festzäunen 

oder

60 % der veranschlagten Kosten werden 
gefördert

85 % der veranschlagten Kosten werden 
gefördert
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Verfahren

Planung
Angebot(e) 

einholen
Antrag einreichen

Bewilligung 
abwarten

Maßnahmen 
durchführen

Auszahlungsantrag  
einreichen

• Vorgaben der Richtlinie Weidetierschutz beachten, ggf. kostenlose 

Herdenschutzberatung durch den LLH einholen.

• Ab 500 € ist ein Vergleichsangebot einzureichen, ab 7.500 € sind drei Angebote 

notwendig.

• Angebote entweder als Kostenvoranschlag von Fachfirmen oder  durch eigene 

Screenshots des Warenkorbs aus dem Internet  (inkl. Datum, Firma, kompletter 

Warenkorb, Netto und Bruttosumme)



15

landwirtschaft.
hessen.de



16

landwirtschaft.
hessen.de



17

landwirtschaft.
hessen.de



18

landwirtschaft.
hessen.de

Laufende Betriebsausgaben

Für die Pflege und Aufwand des Herdenschutzes können laufende 

Betriebsausgaben für zuvor investiv geförderte Zäune und 

Herdenschutzhunde (auch nicht investiv) über 5 Jahre bzw. 7 

Jahre (Festzäune) beantragt werden.

Zuschuss von:

• bis zu 1.230 € je km pro Jahr bei mobilen Zäunen bei Schafen und Ziegen. 

Zusätzlicher Nachweis der Arbeitsstunden ab 760 €/km nötig

• bis zu 235 € je km Zaun bei Festzäunen 

• je Herdenschutzhund (Futter, Hundesteuer, Versicherung, Tierarztkosten)  1.920 € pro 

Jahr
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Voraussetzungen
erfüllen

Sachkundenachweis*
vorhanden oder
fördern lassen

Aufzucht eines 
eigenen oder 

gekauften Welpen

Eignungsprüfung* 
(Mindestalter 18 

Monate)

Kauf eines fertig 
ausgebildeten, 

geprüften* HSH

Laufende 
Betriebskosten 

beantragen

🐏🐐🐑

Förderwege bei Herdenschutzhunden

Nach bestandener  
EignungsprüfungAntrag bei 

zuständiger  
Bewilligungsstelle

🐐🐏🐑🐏

🐐🐏🐑🐏

Min. 200 Schafe/Ziegen

oder

Min. 50 Schafe/Ziegen 
bei schwierigen 
Geländebedingungen, 
gefährdete Nutztierassen *aktuell wird nur die Sachkunde und Eignungsprüfung der AG Herdenschutzhunde e. V., 

sowie der bayrische Sachkundenachweis vom HMLU anerkannt
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Antragstellung Richtline Weidetierschutz

• Der Antrag ist beim für die landwirtschaftliche Förderung 
zuständigen Fachdienst des jeweiligen Landkreises zu stellen

• Ein Zuwendungsantrag auf investive Maßnahmen kann jederzeit 
gestellt werden.

Achtung! Fristen laufende Betriebsausgaben:  

• Die Zuwendung zur Deckung laufender Betriebsausgaben muss 
bis zum 01.10. gestellt werden, damit die Betriebsausgaben der 
kommenden 5 bzw. 7 Jahre berücksichtigt werden.

• Eine Auszahlung der laufenden Betriebsausgaben muss jeweils 
bis spätestens 31.03. nach Ablauf eines Verpflichtungsjahres 
(31.12.) bei der zuständigen Bewilligungsstelle beantragt 
werden.
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Weitere Informationen zur Förderung und 
Beratung

• Informationen zur Förderung und Antragsdokumente: 

www.wibank.de/wibank/weidetierschutz/

• Liste der Bewilligungsstellen

• Informationen zu Ereignisgebieten und Antragsberechtigten 

Gemeinden: https://wolfszentrum.hessen.de/ („Herdenschutz 

und Förderung“)

• LLH-Beratung: https://llh.hessen.de/tier/herdenschutz/

http://www.wibank.de/wibank/weidetierschutz/
https://www.wibank.de/resource/blob/wibank/306096/b4ab49174b1c6776132945616bb9dea2/halm2-bewilligungsstellen-data.pdf
https://wolfszentrum.hessen.de/
https://llh.hessen.de/tier/herdenschutz/


Vielen Dank 

für Ihre 
Aufmerksamkeit.


